
ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG  

Bearbeitungsstand: 01.07.2025 

Vertraulich, dem Datenschutz unterlegen! 

zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit  

vom 22.05.2023 bis 16.06.2023 

(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 

und der 

frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

vom 22.05.2023 bis 16.06.2023 

(gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 

zur IV.-FNP-Änderung im Bereich der 

 

„EHEMALIGEN ZOLLERNALB-KASERNE“, Vorentwurf vom 03.05.2023 

 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten – Nusplingen - Obernheim 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

01 Landratsamt Zollernalbkreis  

02 Regierungspräsidium Tübingen 21.06.2023 

03 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 13.06.2023 

04 Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 15.06.2023 

05 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 8, Forstdirektion  

06 Regionalverband Neckar-Alb 13.06.2023/ 14.06.2023 

07 Handwerkskammer Reutlingen  

08 Industrie- und Handelskammer Reutlingen 22.05.2023 

09 Polizeipräsidium Reutlingen  

10 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  

11 ZV WV Hohenberggruppe, Wasserwerk Hammer  

12 Netze BW, Regionalzentrum Heuberg-Bodensee 05.06.2023 

13 Deutsche Telekom Technik GmbH 12.06.2023 

14 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt des öffentl. Rechts, Hauptstelle Dortmund, Sparte Verwaltungsaufgaben – 

Träger öffentlicher Belange, Nebenstelle Düsseldorf  

16.06.2023 

15 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn  

16 Ericsson Services GmbH  

17 Stadtverwaltung Balingen  

18 Stadtverwaltung Albstadt 14.06.2023 

19 Gemeindeverwaltung Nusplingen 24.05.2023 

20 Gemeindeverwaltung Obernheim  

21 Gemeindeverwaltung Hausen a.T.  

22 Gemeindeverwaltung Ratshausen  

23 Bürgermeisteramt Schwenningen  

24 Gemeindeverwaltung Stetten am kalten Markt 23.05.2023 

25 Stadtverwaltung Meßstetten  
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Folgende Verbände / Vereine wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesondert informiert: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Verein Naturpark Obere Donau e.V.  

V2 Naturschutzbüro Zollernalb e.V.  

V3 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV)  

V4 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)  

V5 Naturschutzbund Deutschland LV Baden-Württemberg e.V. (NABU)  

V6 Schwäbischer Albverein   

 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Leseanleitung: 

In dieser Abwägungstabelle sind sämtliche Stellungnahmen enthalten, die während der auf Seite 1 aufgeführten Beteiligungszeiträume eingegangen sind. 

 

 

In der Spalte 1 wird die laufende Nummerierung der Absender der Stellungnahme entsprechend der vorgenannten Liste aufgeführt. 

 

In Spalte 2 dieser Abwägungstabelle befindet sich die Originalstellungnahme der Behörde / des Trägers öffentlicher Belange / der Öffentlichkeit. 

 

In Spalte 3 ist ein Abwägungsvorschlag der Verwaltung unter Berücksichtigung sämtlicher öffentlicher und privater Belange aufgeführt. Die eigentliche 

Gewichtung der einzelnen Belange und die Abwägung der Belange untereinander und gegeneinander erfolgt durch den Gemeinderat / die Mitglieder der 

Verbandsversammlung. 

 

In Spalte 4 befindet sich eine Beschlussempfehlung wie aus Sicht der Verwaltung die vorgebrachten Hinweise und Anregungen bei der Planung 

Berücksichtigung finden sollten. 

 

Hierbei wird nachfolgend unterschieden: 

− Kenntnisnahme: Die Ausführungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung ergeben sich hierdurch nicht. 

− Bereits berücksichtigt: Die aufgeführte Thematik ist bereits in der vorliegenden Planung bzw. den Anlagen zum Bauleitplan berücksichtigt worden 

und bedarf somit keiner Änderung. 

− Änderung / Ergänzung: Die vorgebrachten Hinweise / Anregungen werden in der Planung durch eine Änderung / Ergänzung in der entsprechenden 

Unterlage berücksichtigt. Hierdurch wird der Anregung nachgekommen. 

− Berücksichtigung außerhalb FNP: Die Hinweise / Anregungen sind nicht Aufgabe der Bauleitplanung, können jedoch in einem nachgelagerten 

Planungsschritt bzw. nachgelagerten Verfahren berücksichtigt werden. Eine Änderung an der vorliegenden Bauleitplanung ist an dieser Stelle nicht 

notwendig. 

− Keine Änderung: Die vorgebrachten Belange werden in die Abwägung eingestellt. Der vorliegenden Planung wird in Anbetracht der einzelnen 

konkurrierenden Nutzungen der Vorrang gegeben. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Bewertungsvorschlag auf folgenden Seiten. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehende Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wurde mittlerweile an den 

Entwurf des Bebauungsplanes angepasst, sodass hier keine 

Abweichungen mehr vorliegen. Zwar sind die Waldflächen im 

Bebauungsplans nicht mehr festgesetzt, allerdings sind die 

Flächen im Flächennutzungsplan entsprechend darzustellen. 

Entsprechend der Stellungnahme im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens bestehen diesbezüglich keine 

Bedenken mehr. 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass darüber hinaus keine 

Anregungen oder Bedenken vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

im Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen, sind jedoch aktuell nicht mehr in der Planung zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes wird 

diese Thematik berücksichtigt und notwendige Vorkehrungen 

getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Naturschutz werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen zur Geotechnik werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geotechnischen Hinweise wurden in den Bebauungsplan als 

entsprechend aufgenommen. Diese sind im Rahmen der weiteren 

konkreten Planungstätigkeiten zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen 

und im Rahmen der weiteren konkreten Planungstätigkeiten zu 

berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

03 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus rohstoffgeologischer 

Sicht keine Einwendungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Grundwasser werden zur Kenntnis genommen 

und sind im Rahmen der weiteren konkreten Planungstätigkeiten 

(Bebauungsplan, Erschließungsplanung, Einzelvorhaben) zu 

berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbehördliche Belange werden nicht berührt.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

03 

 

 

Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes werden nicht 

tangiert. 

 

 

Die nebenstehenden allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Anregungen wurden bereits in der 

verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) berücksichtigt. Im 

Rahmen der Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren vom 

04.08.2025 werden keine weiteren Anregungen und Hinweise 

vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

04 

 

 

 

 

Siehe Bewertungsvorschlag auf vorangegangener Seite. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme vom 

13.06.2025 zurückgezogen wird. Diese wird nicht in die Abwägung 

eingestellt. 

 

 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wurde mittlerweile an den 

Entwurf des Bebauungsplanes angepasst, sodass hier keine 

Abweichungen mehr vorliegen. Zwar sind die Waldflächen im 

Bebauungsplans nicht mehr festgesetzt, allerdings sind die 

Flächen im Flächennutzungsplan darzustellen. Entsprechend der 

Stellungnahme im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 

bestehen diesbezüglich keine Bedenken mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

im Plan 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

06 

 

 

Siehe hierzu Bewertungsvorschlag auf vorangegangener Seite. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken 

vorgetragen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen zur bestehenden Infrastruktur 

werden zur Kenntnis genommen. Diese wurden im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung bzw. Erschließungsplanung bereits 

berücksichtigt. Umfassende Abstimmungen mit der Netze BW 

fanden bereits statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12 

 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden im Rahmen der weiteren 

Beteiligungsverfahren berücksichtigt.  

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12 

 

 

Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände 

vorgetragen werden.  

 

 

 

 

Eine Beteiligung der Telekom hat bereits im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens und der Erschließungsplanung 

stattgefunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

13 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

13 

 

 

Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Flächennutzungsplan wurde bereits an die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes angepasst, sodass diesbezüglich keine 

Abweichungen mehr bestehen. Die nebenstehenden Anregungen 

zur Art der baulichen Nutzung bzw. zur Darstellung der Nutzung 

der Bauflächen wurden insoweit berücksichtigt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung zugestimmt 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisname  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Anregungen vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 


